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Text 

Eintragung 

§ 8. (1) Unternehmerisch tätige natürliche Personen, die nach § 189 der Pflicht zur Rechnungslegung 
unterliegen, sind verpflichtet, sich in das Firmenbuch eintragen zu lassen. Andere Einzelunternehmer sind 
dazu berechtigt. Eine freiwillige Eintragung ist auf Antrag wieder zu löschen. 

(2) Die Eintragung von Unternehmern kraft Rechtsform, offenen Gesellschaften, 
Kommanditgesellschaften und anderen Rechtsträgern wird in den für sie geltenden Sonderbestimmungen 
geregelt. 

(3) Betreiben mehrere Personen ein Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (§§ 1175 ff. ABGB) und überschreitet die Gesellschaft den Schwellenwert des § 189, so sind sie 
zur Eintragung der Gesellschaft als offene Gesellschaft oder als Kommanditgesellschaft verpflichtet. 


